
Dienstvereinbarung über ein Leistungsentgelt 

an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

(DV- LE) 

Zwischen 

der Hochschulleitung, vertreten durch den Kanzler, 

und 

dem Personalrat 

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen: 

Präambel 

Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) zum 01.10.2005 ist die 
Vergabe einer variablen, leistungsorientierten Bezahlung ermögl icht worden. Die 
Dienstvereinbarung regelt das betriebliche System zur Gestaltung des 
Leistungsentgeltes. 

Ziel des Leistungsentgeltes ist es, die Effektivität in der HTW Berlin zu stärken, die 
Arbeitsmotivation, Eigenverantwortung und die Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu steigern und die Kompetenz der Führungskräfte zu fördern. 

Die Gestaltung des Leistungsentgeltes hat diskriminierungsfrei zu erfolgen. Darüber hinaus 
ist dem Grundsatz der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung zu tragen . 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der HTW Berlin, die unter den 
Geltungsbereich des TVöD fallen . 

Die Dienstvereinbarung findet keine Anwendung auf: 
• Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausgehendes 

regelmäßiges Entgelt erhalten, 
• Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten, 
• geringfügig Beschäftigte im Sinne § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, 
• Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte 

und Lehrbeauftragte an Hochschulen. 

Beschäftigte, die nicht am System des Leistungsentgeltes teilnehmen möchten, können 
auf die Teilnahme verzichten . In diesem Fall erhält die/der Beschäftigte kein 
Leistungsentgelt . Der Verzicht auf Teilnahme am Leistungsentgelt in einem 
Bewertungszeitraum gilt als erklärt, wenn bis zum vorgegebenen Stichtag keine 
elektronische Übermittlung der erforderlichen Unterlagen nach § 9 an die Abteilung 
Finanzen und Personal erfolgt ist. 

§ 2 Sonderregelungen 

Im Fall von Teilzeitbeschäftigung, Abwesenheitszeiten wie beispielsweise Elternzeit und 
Sonderurlaub bzw. unterjährigen Ein- und Austritten erhalten Beschäftigte ein 
Leistungsentgelt entsprechend dem Verhältnis ihrer individuellen Arbeitszeit im 
Bewertungszeitraum zur Vollbeschäftigung. 



Die ersten sechs Wochen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit sowie 
Mutterschutzzeiten gelten nicht als Abwesenheitszeiten. 

Die Leistungsbewertung von Beschäftigten, die verschiedenen Organisationseinheiten 
zugeordnet sind, erfolgt auf Grundlage einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen den 
Beteiligten. 

Die Leistungsbewertung von Lehrkräften mit besonderen Aufgaben (LkbA) erfolgt im 
Kompetenzfeld "Pädagogisch-didaktische Kompetenz" entsprechend den 
Leistungsbezügerichtlinien der HTW Berlin und deren Anwendung gemäß Anlage 1. 

Ein Anspruch auf Zahlung des Leistungsentgeltes entsteht im Regelfa ll frühestens nach 
Ablauf von 6 Monaten nach Aufnahme einer Beschäftigung an der HTW Berlin. 

Eine Leistungsfeststellung findet nicht statt, wenn die/der Beschäftigte während des 
Bewertungszeitraums weniger als 2 Kalendermonate tätig war. Ein Anspruch auf 
Leistungsentgelt besteht in diesen Fällen nicht. 

Verstirbt die/ der Beschäftigte vor der Leistungsfeststellung, erhöht sich die Zahlung nach 
§ 23 Abs. 3 TVöD (Sterbegeld) um ein pauschales Leistungsentgelt in Höhe des in § 18 
Abs. 2 Satz 1 TVöD bestimmten Vomhundertsatzes des Jahrestabellenentgeltes der/ des 
Beschäftigten des laufenden Jahres. 

Freigestellte Personalratsmitglieder und die Frauenbeauftragte erhalten ein 
Leistungsentgelt auf Grundlage der durchschnittlich erreichten Punktzahl in der 
Budgeteinheit, der sie gemäß § 4 angehören. 

§ 3 Gesamtvolumen für Leistungsentgelt 

Nach § 18 TVöD wird das Leistungsentgelt als eine variable und leistungsorientierte 
Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt gewährt. 

Das Startvolumen für das Leistungsentgelt beträgt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
dieser Dienstvereinbarung 2 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter 
den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten . Zwischen den 
Tarifvertragsparteien im TVöD vereinbarte Änderungen des Prozentsatzes führen zur 
Anpassung des Gesamtvolumens. 

In das Gesamtvolumen werden alle ständigen Zahlungen zwischen dem 1. Januar und dem 
31. Dezember des jeweiligen Vorjahres einbezogen. Berücksichtigt werden auch die 
Monatsentgelte für im Laufe des Jahres ein- und austretende Beschäftigte entsprechend 
ihrer jeweiligen Beschäftigungsdauer. 

Der Arbeitgeber stellt die Höhe des Gesamtvolumens nach Maßgabe des§ 18 Abs. 3 TVöD 
i.V.m. der Protokollerklärung zu Abs. 3 Satz 1 bis zum 31.03. des Jahres fest, in dem die 
Auszahlung erfolgt. Er informiert den Personalrat und die Betriebliche Kommission über die 
Höhe des Gesamtvolumens. 

Das voraussichtliche Gesamtvolumen für das Leistungsentgelt wird im Wirtschaftsplan 
gesondert ausgewiesen. 

§ 4 Verteilung des Leistungsentgeltes und Bewertungszeitraum 

Die Verwendung des Gesamtvolumens gem. § 3 geschieht ausschl ießl ich für die Zahlung 
des Leistungsentgeltes in Form von Leistungsprämien gemäß dieser Vereinbarung . Eine 
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andere Verwendung der Gelder ist unzulässig. Dies gilt auch für Dri ttmittelprojekte. 

Das Gesamtvolumen wird jährlich vollständ ig ausgeschüttet. Nachträg lich festgestellte 
zusätzliche Auszahlungen aufgrund von Konfliktregelungen werden mit dem 
Gesamtvolumen des Folgejahres verrechnet. Gleiches gilt für etwaige Überschüsse. 

Für die Verteilung des Gesamtvolumens erfolgt die Bildung von Budgeteinheiten, die sich 
an § 20 TVöD orientieren . 

Die Budgeteinheiten werden aus den jeweils dazugehörenden Entgeltgruppen gebildet: 
Budgeteinheit 1 : Entgeltgruppen 1 - 9a, 
Budgeteinheit 2: Entgeltgruppen 9b - 12, 
Budgeteinheit 3: Entgeltgruppen 13- 15. 

Abweichend von dieser Regelung bildet jedes Drittmittelprojekt eine eigene Budgeteinheit. 
Die Finanzierung des Leistungsentgeltes erfolgt aus den finanziellen Mitteln des j eweiligen 
Projekts. · 

Die Höhe des Budgets der jeweiligen Budgeteinheit ergibt sich aus der Summe der 
Entgeltbestandteile des der Auszahlung vorangegangenen Jahres aller in diesen 
Entgeltgruppen eingruppierten Beschäftigten. 

Bei einer Änderung der Eingruppierung einer/eines Beschäftigten ist immer die neue 
Eingruppierung maßgebend. 

Die mit der Zahlung des Leistungsentgeltes verbundenen Aufwendungen des Arbeitgebers 
zur Sozialversicherung oder Altersversorgung trägt der Arbe itgeber. Sie dürfen nicht dem 
Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes entnommen werden. 

Die Zuständigkeit zur Ermittlung des Gesamtbudgets, der Budgeteinheiten sowie der Höhe 
der individuellen Leistungsprämien der Beschäftigten liegt bei der Abte ilung Finanzen und 
Personal. 

Das Leistungsentgelt wird nach Ablauf des Bewertungszeitraumes, in der Regel ein Jahr, 
gewährt. Der Bewertungszeitraum beginnt grundsätzlich am 01.01. und endet am 31.12. 
jedes Jahres. Davon abweichend beginnt der Bewertungszeitraum im Jahr 2018 am 
01.10.2017 und endet am 31.12.2018. 

Die Auszahlung des Leistungsentgeltes erfolgt im April des auf den Bewertungszeitraum 
folgenden Jahres. Für Beschäftigte in Drittmittelprojekten erfolgt die Auszahlung im 
Dezember des Jahres, in dem der Bewertungszeitraum endet. 

§ 5 Grundsätze zur Bestimmung von Leistung 

Bei Einführung von Leistungsentgelten gemäß § 18 TVöD sind folgende Grundsätze 
zwingend zu berücksichtigen : 
• Ziele und Kriterien für die Leistungsfeststellung dürfen sich nur auf die auszuübende 

Tätigkeit der/des Beschäftigten beziehen . 
• Die Bewertungs- und Feststellungsregelungen müssen transparent und nachvollziehbar 

sein. 
• Die Leistungen sind in der regelmäßigen Arbeitszeit zu erbringen . 
• Die Leistungsergebnisse müssen durch die Beschäftigten beeinflussbar und erreichbar 

sein. 
• Bei der Vereinbarung und Feststellung von Leistung sind die ind ividuellen 

Voraussetzungen der Beschäftigten (z.B. Leistungsminderung, Schwerbehinderung, 
famil iäre Situation) zu berücksichtigen. 

• Auch das Halten einer erreichten Leistung wird honoriert. 
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Folgende Instrumente zur Bestimmung von Leistung sind zulässig: 
• Zielvereinbarung oder 
• systematische Leistungsbewertung. 
Die/der Beschäftigte entscheidet, welches Instrument zur Anwendung kommt. 

Bei der Zielvereinbarung handelt es sich um eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem 
Team oder dem/der Beschäftigten und seiner/ihrer Führungskraft, in der vor Beginn des 
Bewertungszeitraumes einvernehmlich konkrete Leistungsziele definiert und die 
erreichbare Gesamtpunktzahl festgelegt werden. 

Die systematische Leistungsbewertung erfolgt in Form einer aufgabenbezogenen 
Bewertung am Ende des Bewertungszeitraumes. Die Kriterien der systematischen 
Leistungsbewertung werden auf die zentralen Aufgaben der/des Beschäftigten, die das 
Arbeitsgebiet umfassend darstellen, bezogen. Die einzelnen Kriterien beziehen sich dabei 
auf die konkreten Anforderungen der Aufgaben. 

Die Vertragsparteien behalten sich vor, im gegenseitigen Einvernehmen die Kriterien für 
die systematische Leistungsbewertung anzupassen, ohne dass es dazu einer Kündigung 
der Dienstvereinbarung bedarf. 

§ 6 Zielvereinbarung 

§ 6.1 Inhalt und Form von Zielen 

Zielvereinbarungen sind in Form von Einzelzielvereinbarungen oder Teamzielverein
barungen möglich. Die Vereinbarung von Zielen mit einem Team setzt das Einverständnis 
jeder/jedes einzelnen dem Team zugehörigen Beschäftigten voraus. 

Kann zwischen der unmittelbaren Führungskraft und der/dem Beschäftigten/dem Team 
kein Einvernehmen über den Inhalt einer Zielvereinbarung erreicht werden, wird die nächst 
höhere Führungskraft zur Zieltindung hinzugezogen. 

Ziele setzen für den Bewertungszeitraum besondere Schwerpunkte in der Tätigkeit 
einer/eines Beschäftigten/eines Teams. Ziele und Kriterien der Zielerreichung müssen sich 
auf den Arbeitsplatz bzw. das Team und die damit verbundenen Arbeitsaufgaben beziehen. 

Die vereinbarten qualitativen und quantitativen Ziele müssen messbar, zählbar oder 
anderweitig objektivierbar (z.B. durch Belege und Fakten) sein . Sie sollen spezifisch, 
realistisch, terminiert, widerspruchsfrei und überprüfbar sein. Es ist nicht zulässig, durch 
eine Zielvereinbarung die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu erweitern. 

Die vereinbarten Ziele sind präzise zu beschreiben. Es sollen keine Maßnahmen, sondern 
Ziele (im Sinne von anzustrebenden Ergebnissen) vereinbart werden . 

In einer Zielvereinbarung sollen mindestens ein und maximal drei Ziel/e pro Team/ 
Beschäftigtein vereinbart werden. Es ist zu vereinbaren, inwieweit die Ziele untereinander 
gewichtet werden. Dabei ist jedes Ziel mit mindestens 25% zu gewichten. 

Mit Beschäftigten, die verschiedenen Organisationseinheiten zugeordnet sind, ist eine 
Zielvereinbarung abzuschließen . Die Ziele sind einvernehmlich zwischen den Beteiligten zu 
vereinbaren und zu gewichten . 
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§ 6.2 Zielgespräche 

Die Ziele werden in einem Gespräch mindestens fünf Arbeitstage vor Beginn des 
Bewertungszeitraumes zwischen der Führungskraft und der/dem Beschäftigten vereinbart. 

Die Gesprächstermine sind durch die Führungskraft mindestens fünf Arbeitstage vorher 
bekannt zu geben. 

Das Gespräch zur Zielvereinbarung kann gleichermaßen zur Erörterung und ggf. 
Festlegung von persönlichen beruflichen Perspektiven, Qualifizierungsbedarfen sowie 
Fördermöglichkeiten der/des Beschäftigten genutzt werden. 

Alle Ergebnisse des Zielvereinbarungsgesprächs sind unter Verwendung des einheitlichen 
Zielvereinbarungsbogens, der als Anlage 2 Bestandteil dieser Dienstvereinbarung ist, 
zeitnah durch die Führungskraft zu dokumentieren und an die/den Beschäftigten zu 
übersenden. Sofern diese/dieser nicht innerhalb von 2 Arbeitstagen 
widerspricht/widersprechen, ist die Zielvereinbarung durch die Führungskraft 
ausschließlich elektronisch an die für die Abrechnung des Leistungsentgeltes zuständige 
Stelle zu übersenden. Die/der Beschäftigte/das Team ist dabei in Kopie zu setzen. 

Jede Führungskraft bietet ein Zwischengespräch an. 

Am Ende des Bewertungszeitraums ist zwischen der Führungskraft und der/dem 
Beschäftigten/Team ein Gespräch hinsichtlich der Feststellung der Zie lerreichung zu 
führen . Bei Nichterreichen von Zielen sind die Ursachen zu erläutern. 

Die Ergebnisse des Zielabschlussgespräches sind im Zielvereinbarungsbogen, der als 
Anlage 2 Bestandteil dieser Dienstvereinbarung ist, durch die Führungskraft zu erfassen 
und ausschließlich elektronisch an die für die Abrechnung des Leistungsentgeltes 
zuständige Stelle zu übersenden. Die/der Beschäftigte/das Team ist dabei in Kopie zu 
setzen . 

§ 6.3 Zielvereinbarungszeitraum 

Die Festlegung des Zielvereinbarungszeitraumes erfolgt auf Grundlage des in § 4 
genannten Bewertungszeitraums. 

Bei Wechsel des Arbeitsplatzes der/des Beschäftigten während einer laufenden 
Bewertungsperiode ist vor dem Wechsel ein Zwischengespräch zu führen. Am neuen 
Arbeitsplatz wird eine neue Zielvereinbarung für den verbleibenden Zeitraum geschlossen. 
Am Ende des Bewertungszeitraumes werden beide Ergebnisse zeitanteilig 
zusammengefasst. 

Bei Wechsel der Führungskraft innerhalb des Bewertungszeitraums hat diese zwingend ein 
Zwischengespräch mit der/dem Beschäftigten bzw. dem Team zu führen und die bis dahin 
erbrachten Leistungen schriftlich einzuschätzen. Der Inhalt der Zielvereinbarung m it 
der/dem Beschäftigten bleibt vom Wechsel der Führungskraft unberührt. 

Bei Ausscheiden der/des Beschäftigten wird die Zielerreichung bis zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens festgestellt. 

§ 6.4 Zielkorrekturen 

Treten Ereignisse ein, z.B. Änderungen der Rahmenbedingungen, die eine Zielerreichung 
ganz oder teilweise unmöglich machen und hat die/der Beschäftigte oder der Arbeitgeber 
diese nicht zu vertreten, ist das Leistungsziel auf Antrag der/des Beschäftigten bzw. der 
unmittelbaren Führungskraft im Rahmen eines zu dokumentierenden Zwischengespräches 
neu zu bestimmen und/oder die bisher erreichte Leistung zu bewerten und ein 
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entsprechendes Leistungsentgelt zu berücksichtigen. Anpassungen von Zielen müssen 
innerhalb von 4 Wochen nach Antragstellung vorgenommen werden. 

§ 7 Systematische Leistungsbewertung 

§ 7.1 Gespräch zur Leistungsbewertung 

Vor Beginn des Bewertungszeitraumes werden die zentralen Aufgaben des Arbeitsgebietes 
der/des Beschäftigten in der Anlage 3 beschrieben und der/dem Beschäftigten zur Kenntnis 
gegeben. 

Die Zuständigkeit für die Durchführung des Gesprächs zur systematischen 
Leistungsbewertung liegt bei der Führungskraft Gesprächstermine sind mindestens 5 
Arbeitstage vorher bekannt zu geben. 

Jede Führungskraft bietet ein Zwischengespräch an. 

Am Ende des Bewertungszeitraumes wir:d im Gespräch zur systematischen 
Leistungsbewertung die Bewertung umfänglich erörtert und gegenüber der/dem 
Beschäftigten begründet. Für die Dokumentation ist ein einheitlicher Bewertungsbogen zu 
verwenden, der als Anlage 3 Bestandteil dieser Dienstvereinbarung ist. 

Der Bewertungsbogen ist durch die Führungskraft ausschließlich elektronisch an die für die 
Abrechnung des Leistungsentgeltes zuständige Stelle zu übersenden. Die/der 
Beschäftigte/das Team ist dabei in Kopie zu setzen. 

Das Gespräch zur systematischen Leistungsbewertung soll gleichermaßen zur Erörterung 
und ggf. Festlegung von persönlichen beruflichen Perspektiven, Qualifizierungsbedarfen 
sowie Fördermöglichkeiten der/des Beschäftigten genutzt werden. 

§ 7.2 Bewertungszeitraum 

Die systematische Leistungsbewertung erfolgt einmal jährlich rückwirkend für den 
vergangenen Bewertungszeitraum gemäß§ 4. 

Bei Ausscheiden, Umsetzung der/des Beschäftigten oder Wechsel der Führungskraft wird 
die Leistung bis zu diesem Zeitpunkt entweder abschl ießend festgestellt oder 
zwischen bewertet. 

§ 8 Bestimmung der Leistungsprämie 

Zur Bestimmung der Leistungsprämie bei Zielvereinbarung oder systematischer 
Leistungsbewertung wird ein einheitliches Punktesystem angewendet. Die Punkteskala 
umfasst 1 - 4 Punkte. 

Anspruch auf eine Leistungsprämie hat jede/jeder Beschäftigte, die/der mindestens 2,5 
Punkte im Gesamtergebnis der Zielvereinbarung oder der systematischen 
Leistungsbewertung erreicht hat. 

Bei Teamzielvereinbarungen wird für die Gesamtgruppe der erreichte Punktwert ermittelt 
und für jedes Teammitglied in der Prämienberechnung berücksichtigt. 

Die Berechnung der Leistungsprämie erfolgt gemäß Anlage 4. 
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§ 9 Dokumentation von Leistungs- und Entgeltdaten 

Die Ergebnisse der Zielvereinbarung und der systematischen Leistungsbewertung sind von 
allen Beteiligten vertraulich zu behandeln. 

Zielvereinbarung, Zielerreichung und Leistungsbewertung sind mit Hilfe der jeweils 
aktuellen Formularversionen zwingend zu dokumentieren und in der Abteilung Finanzen 
und Personal zur Dokumentationszwecken außerhalb der Personalakte zu speichern. 

Als Nachweis für die fristgerechte Einreichung der Unterlagen dient jeweils die durch d ie 
Führungskraft erfolgreich versandte elektronische Nachricht, wobei die/ der Beschäftigte in 
Kopie gesetzt werden muss. 

Für unterjährig austretende Beschäftigte müssen notwendige Unterlagen bis spätestens 
einen Monat vor Austritt bei der Abteilung Finanzen und Personal vorgelegt werden . 

Im Rahmen der jährlichen Erfassung und Auswertung der Punktevergabe werden folgende 
Daten aufbereitet : 

• durchschnittlich erreichtes Leistungsentgelt je Budgeteinheit, 
• Zahl der Beschäftigten, die kein Leistungsentgelt erhalten haben, untergliedert 

nach 
- Geschlecht, 
- Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, 
- Organisationseinheit, 

• Zahl der Beschäftigten, die freiwillig auf eine Teilnahme am System des 
Leistungsentgeltes verzichtet haben . 

Der Personalrat erhält die aufbereiteten Daten zur Kenntnis, um den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Leistungsbewertungen prüfen zu können . 

§ 10 Datenverarbeitung/Datenschutz/Zugriffsrechte 

Aufzeichnungen, die von der Führungskraft zum Zwecke der Leistungsbewertung · 
angefertigt werden (auch in elektronischer Form), sind spätestens ein Jahr nach Ablauf des 
Bewertungszeitraumes zu vernichten. Es sei denn, dass über einen Einspruch noch nicht 
abschließend entschieden worden ist. 

Die Führungskraft hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufzeichnungen unberechtigten 
Dritten nicht zugänglich sind . 

Die Verarbeitung von unmittelbaren Leistungsdaten ist ausschließlich für die Berechnung 
der Höhe eines möglichen Anteils am Leistungsentgelt zulässig. Le istungs- und 
Verhaltenskontrollen auf Grundlage der erfassten Daten sind ausgeschlossen. 

Der Arbeitgeber gewährleistet die Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtl icher Vorgaben 
des Datenschutzgesetzes. 

§ 11 Rechte der Beschäftigten 

Die Beschäftigten werden beim Versand der für das Leistungsentgelt relevanten 
Unterlagen an die für die Bearbeitung zuständige Stelle in Kopie gesetzt. 

Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei der betrieblichen Kommission schriftlich über 
Mängel des Systems bzw . über seine fehlerhafte Anwendung zu beschweren. 
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Bei Konflikten über die Festlegung sowie über den Grad der Erreichung von Zielen oder die 
Feststellung der Leistungsbewertung erfolgt auf Wunsch ein Einigungsgespräch zwischen 
den Konfliktparteien und der nächsthöheren Führungskraft. 

Für Beanstandungen bei der Bewertung besteht eine Frist von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Leistungsergebnisses an die/den Beschäftigten (Gespräch zur 
Zielerreichung bzw. zur Leistungsbewertung). 

§ 12 Rechte des Personalrates 

Die Beteiligungsrechte des Personalrates nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben 
durch diese Dienstvereinbarung unberührt. 

Bis spätestens 31. März jedes Jahres erhält der Personalrat eine Aufstellung über das 
Volumen des Leistungsentgeltes sowie eine kumulierte Aufstellung nach den einzelnen 
Entgeltarten (z.B. Monatstabellenentgelt, Zulagen, Besitzstandszulagen) sowie 
Überschussbeträge aus dem Vorjahr. 

§ 13 Betriebliche Kommission 

Die betriebliche Kommission wird durch Arbeitgeber und Personalrat paritätisch besetzt 
und hat folgende Aufgaben: 
• Entwicklung und ständiges Controlling des betrieblichen Systems, 
• Erarbeitung von Empfehlungen an die Hochschulleitung und den Personalrat für 

notwendige Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen, 
• Beratung von Beschwerden . 

Die betriebliche Kommission kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

Beschwerden an die betriebliche Kommission sind nach § 18 Abs. 7 lVöD nur zulässig, 
wenn sie 
- schriftlich begründet sind und 
-sich auf Mängel des Systems bzw. seine fehlerhafte Anwendung beziehen. 

Bei Beschwerden hat die Kommission nach Anhörung der Beteiligten einen Vorschlag an 
die Hochschulleitung zu erarbeiten, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im 
Einzelfall abgeholfen werden kann . Der/die Beschwerdeführer/in erhält von der 
Kommission eine Antwort auf seine/ihre Beschwerde. 

Die Hochschulleitung entscheidet auf Vorschlag der Kommission. 

Folgt die Hochschulleitung dem Vorschlag der Kommission nicht, hat sie ihre Gründe 
gegenüber der/dem Beschwerdeführer/in schriftlich darzulegen. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

Die Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. 

Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
erstmals zum 31.12.2019 gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung wirkt die 
Dienstvereinbarung bis zum Inkrafttreten einer neuen Vereinbarung, längstens jedoch ein 
Jahr, nach. Die Vertragsparteien verpflichten sich, innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
der Kündigung über eine neue Dienstvereinbarung in Verhandlung zu treten. 
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Die Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 

• Anlage 1: 

• Anlage 2: 
• Anlage 3 : 
• Anlage 4: 

Systematische Leistungsbewertung für Lehrkräfte mit besonderen 
Aufgaben, 
Zielverein ba ru ng 
Systematische Leistungsbewertung, 
Berechnung des Leistungsentgeltes . 

Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderer rechtlicher oder 
tarifvertraglicher Regelungen unwirksam sind oder werden sollten, wird d ie Wirksam keit 
der Dienstvereinbarung im Übrigen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspa rteien 
verpflichten sich in diesem Fall zur sofortigen Verhandlungsaufnahme mit dem Ziel, die 
unwirksame Regelung durch eine ihr im Erfolg möglichst gleichkommende, wi rksame 
Regelung zu ersetzen. 

Berlin, den 2 J. Of ?o4'7 

Für den Personalrat 

i . V. 
Kanzler 
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Anlage 1 DV Leistungsentge lt 

BDBEIIDI .. &W lil 

An die Abteilung Finanzen und Personal 
lelstungsentgelt@htw-berlin.de 

Systematische Leistungsbewertung 

Allgemeine Angaben I ------ -

.--Mlta rbeiter(in) - ] 
--- - -·-----

Anred• Vorname Nachnam< 

I __ EI - -- ------

I 
.-Fü hrung~kraft -1 

Anred• Vorname Nachnam< 

I 13 
- ·----------

Status I -
(8) Lehrkraft für besondere Aufgaben 

----- . 
-· '' 

;· - ·, 

.. ' 

;,tw. Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlln 

L - ·e •. t;· . ,' ~~ Ut!d Sden( 

'"'"'""- '"'"' ~ L - --- - - -____EI 
I 

Bewertungszeit;.; ;~ 

von bos 

I 
______ j 

·~ 
r+ 

','. . . . ~ . . 

MerkmeVKriterium .... ~ ... Bemerkungen ..., .. sblltl 

Pidagogisch-clidaktische Kompetenz 1 2 3 4 

Pädagoglsch~1dakt1sche Kompetenz ? D D D D I 
r- -+------- . - · · - ·- - ·-

Durchschnitt Teilbewertung: ' I 

Engagement 1 2 3 4 

Engagement in der Selbstverwaltung ? D D D D 
Erarbeitung Curricula/Modulbeschreibungen ? I D ---- D D D 

? j D D D D ; 
·-

I 

I 
I 

c "'"'"""" "" StOOootooprnJ•kt~ 
Durchschnitt Teilbewertung: I 

I - - - ·-- -______ j 
'-------- ·-------· ·--- --- . - ·-·--- -



EIDBEl I:. 

An die Abteilung Finanzen und Personal 
lelstungsentgelt@htw-berlln.de 

Sozl1lkompetenz 

Zuverlässigkelt 

1 2 3 4 I 
? !DDDD : 

Anlage 1 DV Leistungsentgelt 

Hochschule für Technik 
und Vörtschaft Berlin 

~------------------------4-
~---------KommunlkatiOnsfählgkel~ J J_Q__D ___ D ___ D_+--l ________ -J 

Kooperationsfahlgkelt ? 1 0 0 0 0 1 
f-- ----- --- - -------+--+----------lf.......---------1 

k d fl ? I D D D D ,· Kritl - un Kon lktfählgkelt 
~-----------------~·-+----------+-------------------

Durchschnitt Teilbewertung: I 
f- 1--r---------+- - ----- ---J 
L GesiMtergebnis der l~~~ngsbewertung: ---L---------.1-1 _ ___ , __ -- --- __I 

'----- ------- ·------ -------------------------------~ 



Anlage 2 DV Leistungsentgelt 

DDEIEIIDI!I lil 

An dle Abteilung Finanzen und Personal 
le!stungsentgelt@htw-berlln.de 

Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin 

Zielvereinbarung 

Allgemeine Angaben -1 
r-·-----

Mitarbeiter(in) ·--------------------------------
r----.,--------,------------,..---··~------

T"rtel IVomame Nachname Organisationseinheit 

I EIJ 
r-~F~ü~hru~n~g~s~kr~a~ft~~' ----------------------------------------,· lr-_B_e_w_e_rt_u_n~g_sz_~_·t_r_a_u_m __ j~--, 

Anrede Vorname Nachname I ' 
[ _ __ ] _____________ ~ , 

von bis 

------' Vereinbarung ] 

' Ziele 

Ziell GewiChtung% 

Fördernde Maßnahme zur Z.elerreichung (optionaQ 

Methode zur Feststellung der z,elerre~ehung (Pflicht) _____ -------------------------------

Punkte ..;:B:_:e.:.:_m~erc.:k.:cun.:.:gc._ __________ _ 

Ziel2 Gewichtung % 

Fordernde Maßnahme zur ~ielerreichu ..... ng"-('-'op'-ti-'o-'-n'-aQ'----------- - --------- - -

Methode zur Feststellung der Zielerreichung (Pflicht) 

Punkte Bemerkung 

·------- --



EIDDEI 

An die Abteilung Finanzen und Personal 
leistungsentgelt@htw-berlln.de 

Zie\3 

I Fördernde Maßnahme zur Zielerreichung (optionaO 

I Methode zur Feststellung der Zielerreichung (Pflochl) 

I Punkte Bemerkung 

I 

---- --

I Rahmenbedingungen for die zu elfollenden Zoelf' 

Sonstige Anmerkungen (z.B. Zwischengesprache) 

G~a-mtbe:.V~ungl 

---~-
3 

Anlage 2 DV Leistungsentge lt 

Gewichtung% 

. - ··---



Anlage 3 DV Leistungsentgelt 

EIDI3EIIDIB&W lil 

An die Abteilung Finanzen und Personal 
lelstungsentgelt@htw-berlin.de 

I tw Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin 

Un; "S ty of 
1 
,u.. ;.- ,, 

Systematische Leistungsbewertung 

Allgemeine Angaben I 
,- ------ - . 

Mitarbeiter(in) 1 

Anr~e Vorname Nachname OrganiSationseinheit 

L B ------- - [ _ __ -- - 8 
-- - - ·Bewertungszeit;;~-~- -1 Führungskraft ' 

Anr~e Vorname Nachname von bis 

I 8 
----- -- · - -------~------

L_ -----

Status I 

0 Mitarbelter(ln) 0 Fuhrungskraft 
-----l 

Aufgaben --- , 
~"lflll~··-~·:l!r'''~ .. ~~~~··'~~~-'· -~fl .... •· .. ·;;, 

~--·~r~~---, . ~.::~~~~'is.;~~<:J.;~~--~ .. ~k·_·'t<--:~~ ,.. 
'. 

-:-~~ .. :.-- ·~4..: ,~_.,--':;\;-· •••• - .!-' ..... ~· ~ .... " 

Bewertung ____ ....::...___L_ __ _ 

Merkmal/Kriterium I ... ~ ... !Bemerkungen 
' 

..._.. ...... 
Fachkompetenz 1 2 3 4 

I Arbe ltsqualltat ? I D D D D 
Arbeltsquant\tät ? . D D D D 

Fachliche Kenntnl sse ? ' o· • ! D D D 
I 

Anwendung Erfahrungswissen/Fertigketten ? D D D D 
Durchschnitt Tellbewertung: 

Methodenkompete.nz 1 2 3 4 

~---------------------------J 
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An die Abteilung Finanzen und Personal 
lelstungsentgelt@htw-berlln.de 

Arbeitsorganlsatlon/-struktunerung 

Umsetzungsstärke 

Serv'Jceorlentlerung 

? 0 0 0 0 
? 10000 
?:oooo 

Anlage 3 DV Leistungsentgelt 

Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlfn 

L fvrrsity ~.~J AJ..ptf.:d S.ien'r • 

---~--------------~~----------------~ 

~ ______ ___ :_~l-bs_tstä_·_nd_lg_ke_it-+-? __ tf1_!J ~ -=0---t----------; 
! Kostenbewusstsein ? I 0 0 0 0 1 

~-----------------------------+---l-- ------- ------~,------------------~ 
Durcllsehnltt Tellbewertung: ; 

Sozialkompetenz 1 2 :s 4 

Zuverlasslgke1t 

Kommunlkahonsfah~gkeit ? 1 0 0 0 0 
------ ------------ ---· - +--'-

Kooperatlonsfäh~gkeit ? I 0 0 0 0 i 
--- -- --- - --·----- -----------1f---

Kritik- und Konfliktfähigkeit ? 1 0 0 0 0 i 
Durchseknitt Teilbewertung: 

I 

Führungskompetenz 1 2 :s 4 

t-·----· 
SteuerungdesAufgabenberelches ? 0 0 0 0 

Mitarbeiterförderung ? 0 0 0 0 
---------- ---------------- - - - -- ----------+--------------------l, 

Motivationsstärke ? 0 0 0 0 
-·--------

Strategisches Handeln ? ! 0 0 0 D I 
----------------·- ----------+---' --------1-------------------4 I Entscheidungsstarke ? : 0 0 0 0 

Delegationsbereitschaft ? 1 0 0 0 0 
1--·---------- -----------+---+----------------+--------------------l 

Verantwortungsbewusstsein ? 0 0 0 0 
~------------------·--------~--~---------------~-------------------

Durchschnitt Teilbewertung: 
: 

r-------- -------- ----+--,.---------+--------------] 
Gesamtergebnis der Leistungsbewertung: 

--~~--------------~----------

I 
_ j 



Anlage 4 DV Leistungsentgelt 

Berechnung des Leistungsentgeltes 

Berechnungsschritt 

1) Ermittlung der Budgets der 
Budgeteinheiten 1-3 auf Grundlage 
der ständigen Monatsentgelte der 
Beschäftigten der Budgeteinheit 
des Vorjahres 

2) Ermittlung der individuellen 
Punktzahl der/des Beschäftige/n im 
Rahmen des Mitarbeitergesprächs 
zur Zielvereinbarung bzw. zur 
systematischen Leistungsbewertung 

3) Add ition der anrechenbaren Punkte 
aller Beschäftigten einer 
Budgeteinheit (gern . §8 DV- LE: 
mindestens 2,5 Punkte) 

4) Berechnung des Prämienwertes je· 
Budgeteinheit durch Division des 
Budgets der Budgeteinheit durch 
die Gesamtpunktzahl der 
Beschäftigten der Budgeteinheit 

5) Berechnung der individuellen 
Leistungsprämie 

Beispiel 

Im Vorjahr betrug die Summe der 
ständigen Monatsentgelte aller 
Beschäftigten der Budgeteinheit 2 
8.000.000,00 EUR. Das Budget für das 
Leistungsentgelt für die Budgeteinheit 2 
beträgt für das Folgejahr 80.000,00 EUR 
(=1%). 

Der Beschäftigte X erreichte 3,2 Punkte 
im Rahmen der systematischen 
Leistungsbewertung. 

Die Addition aller anrechenbaren Punkte 
der Beschäftigten der Budgeteinheit 2 
ergibt insgesamt 587 Punkte. 

80.000,00 EUR/587 Punkte 
= 136,29 EUR/Punkt 
Jeder anrechenbare Punkt eines 
Beschäftigten in der Budgeteinheit 2 
entspricht einem Prämienwert von 
136,29 EUR. 

Beschäftigter X: 
136,29 EUR/Punkt x 3,2 Punkte 
=436,13 EUR 
Der Beschäftigte X erhäl t eine Leistungs
prämie in Höhe von 436,13 EUR. 




